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getrenn werden kann wie eS 11 des allg bürgerl Geſetzbuches
ausdrücklich fordert Für ihn und eine Heimat wurde das and
dieſer Ehe durch das Scheidungsurtheil des Appellationsgerichtes

Leipzig nicht aufgelöst hm war daher verboten zu Lebzeiten
ſeiner Ehegattin Elne neue Oeſterreich iltige Ehe einzugehen
denn dieſer weiten Ehe das Hindernis des noch beſtehenden
Ehebandes nach 62 allg bürgerl Geſetzbuches Wege

zweikow (Galizien) Dr O

ſef 2  8  0
(Budenbeſitzer, Krämer und Unternehmer von

Schauvorſtellungen bei kirchlichen Volksmiſſionen.)
Ein äſtiges und ärgernisvolles Uebel bei außerordentlichen kirchlichen
Feſtlichkeiten beſonders bei Volksmiſſionen leinen Städten und

ande ſind die jede Zuſammenſtrömen des Volkes irgend
Tte ru  1  0 ausbeutenden Budenbeſitzer mit thren viel⸗

fach anſtößigen das 1  E Gefühl des Volkes ſehr abſtumpfenden
Schaugegenſtänden Sehenswürdigkeiten und Schauvorſtellungen;
und andererſei die Handelskrämer verſchiedenen Genres die mit
Hrem Trödel von primitiven Roſenkränzen, unförmlichen Bildern,
abergläubiſchen, Text und V  nhalt anwidernden Gebeten, Liedern,
leinen Flugſchriften, Traumbücheln efliſſen ſind, der aber⸗
gläubiſchen, rivolen Schundliteratur den weiteſten Abſatz unter dem
leichtgläubigen zu verſchaffen wodurch ſchmutzigen ewinne
halber eitens ſolcher Gewerbsleute der Aberglaube gefördert der
nglaube ausgeſtreu und der EL ehnte Erfolg der Volksmiſſionen
bei ſo manchem herabgewürdigt erwiſcht und rage geſtellt wird

Gegen olche ärgerniserregende Vorkommniſſe beſonders bei
Volksmiſſionen aufzutreten und einzuſchreiten kein eelſorgs⸗—
rieſter unterlaſſen Gut iſt * IMmMmMer und ringen anzurathen
ware * enn die Seelſorgsgeiſtlichkeit bei ſo manchem Anlaſſe,
bei kirchlichen Feſtlichkeiten beſonders bei Volksmiſſionen unvermuthet
und Wie von ungefähr ſolchen Budenbeſitzern und Krämern und HHren
Sehenswürdigkeiten Waren ihre nähere Aufmerkſamkeit
wenden und deren Schauſtelle und Verkaufsſtände beſuchen würden
unbekümmert das Erſtaunen der auf olche Beſuche nicht Vor—
bereiteten er etwaigen höflichen Bemerkung über das
wünſchenswerte Unterlaſſen der öffentlichen Ausſtellung oder Aus⸗
lage eines miſsbilligenden Schauſtückes oder Gegenſtandes E
mitten oder neben den anderen indifferenteren en wird der Geiſt⸗
iche bei dieſer Gelegenhei jede unüberlegte un aufregende Beurtheilung
des Geſehenen unterlaſſen; dagegen aber darnach nicht verſäumen,

ſittenwidrige, ärgernisgebende, die Andacht örende Vorkomm—
niſſe und Schauſtellungen die Ortspolizei (Gemeindevorſtehung nach

28, un , Sittlichkeitspolizei ſelbſtändigen Wirkungskreiſeder Gemeinde) beziehungsweiſe die Gendarmerie zum Einſchreiten
anzuregen; denn abgeſehen von den vielfachen geſetzlichen älteren,
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noch immer giltigen Beſtimmungen die Ausartungen herum⸗
ziehender Künſtler und Budenbeſitzer N hat das Miniſterium
des Innern Im Einvernehmen mit dem Miniſterium für Cultus
und Unterricht und der oberſten Polizeibehörde mit Erla vom
I1 die politiſchen Behörden angewieſen, daſs ſie während

der, keineswegs als Kirchweihfeſte zu betrachtenden Miſſionen die
politiſchen Verordnungen handhaben und den ihnen auf die
Beſitzer von Schanklocalitäten oder Unternehmer von Schauvorſtellungen
zuſtehenden influſs in der Art In Anwendung bringen, daſs lär⸗
mende Spectakel oder Unterhaltungen Iin der Nähe der Miſſions
anda  en während der Dauer erſelben nicht ſtattfinden, dieſe
threr Urde nicht zu entkleiden und Anlaſs zum Aergernis

eben.“ (Ordinariats⸗Erlaſs der Budweiſer Diöceſe vom ahre
1855, 124.) Ebenſo ſind Störungen des Gottesdienſtes und
öffentliche Aergerniſſe nach 11 der kaiſerlichen Verordnung vom
2 April 1854 R.⸗G.⸗Bl Nr 96) hintanzuhalten und ſtrafen;
und aut Entſcheidung des Miniſteriums de Innern vom

December 1878, ſind Störungen des Gottesdienſtes
nach dem Geſetze vom 25 Mai 1868 Nr 49) orts⸗
polizeilicher atur und kommen daher von der Gemeindevorſtehung
erſter Inſtanz und In zweiter Inſtanz von der politiſchen Behörde
3u beſtrafen.“ Was die Krämer anbelangt, E iſt der Verkauf
von Preſserzeugniſſen Büchern, Gebeten, Bildern c.) auf Märkten
nunr In geſtattet, wenn dieſelben ne dem zur Fierantie
berechtigenden Gewerbeſcheine auch mit der bezüglichen Conceſſion
5  Um Handel mit Preſserzeugniſſen erſehen ſind rlaſs des Mini⸗
ſteriums des Innern vom September 1874, und
Paragraphe 15, 21, 22 der Gewerbeordnung.) Sollten dieſelben
Abet Uebergriffe und Unzukömmlichkeiten Verbreitung Uun-
ſittlicher Schriften IA ſich geſtatten, ſo kann ihnen auf run des
Preſsgeſetzes vom 17 December 1862 und der Gewerbeordnung
vom ahre 1883 vom Standpunkte der Sittlichkeitspolizei, Para⸗
graphe al 3. al —. 132 al II und 138 Gewerbeordnung

die Coneeſſion entzogen werden.
Da die Abhaltung von Miſſionen einige Zeit vor Beginn der⸗

ſelben der politiſchen Bezirksbehörde angezeigt werden muſs, dürfte
S nicht unzweckmäßig und unräthlich ſein, dieſer Anzeige das An⸗
en beizuſügen, behördlicherſeits vorſorgen zu ollen, daſs zurAbwehr jeder Unzukömmlichkeit oder Störung der Miſſionsandachtenchon Im vorhinein von der politiſchen Behörde zweckdienlicheVorkehrungen getroffen werden möchten.

Hoſtau (Diöceſe Budweis). Dechant einbach.
XVI (Vaterſchaftserklärung un Legitimation.)Der uneheliche ater kann ſich In Gegenwart zweier Zeugen, wann

Mm  V. als ater In die Taufmatrik eintragen laſſen, entweder


